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B e k a n n t m a c h u n g 
 
16. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 02 "Am Breul/Eschlohn" im Ortsteil Süd-
lohn 
Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Gemeinde Südlohn hat in seiner Sitzung am 13.09.2017 die 16. vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 02 "Am Breul/Eschlohn" im Ortsteil Südlohn gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. 
Die 16. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 02 "Am Breul/Eschlohn" im Ortsteil Südlohnwird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
 
Hinweise 
 
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 BauGB bezüglich der Fristen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens und Formvorschriften sowie von Mängeln in der Abwägung hingewiesen. 
Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-

hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
Gleichzeitig wird auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen gem. § 44 BauGB 
hingewiesen. Danach kann der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 
39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die oben bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird.  
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) i.d. Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S.666, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), in der derzeit gültigen Fassung,  eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NW beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
c. der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 16. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 02 "Am Breul/Eschlohn" im Ortsteil Südlohnwird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  
Die 16. vereinfachte Änderung des Bebauungsplans Nr. 02 "Am Breul/Eschlohn" im Ortsteil Südlohnmit 
Begründung liegt ab sofort während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Südlohn, - OT Oeding - 
, Zimmer 1.10, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Der Be-
bauungsplan tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
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Übersichtsplan 
 

 
 
Südlohn, 29.09.2017 
 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Widerspruchsmöglichkeiten gegen bestimmte Datenübermittlungen 
 
 
 

Die Meldebehörde übermittelt im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Meldedaten an Behörden 
und an Dritte. Einzelnen Datenübermittlungen kann der oder die Betroffene widersprechen. 
Hierbei handelt es sich um folgende Fälle: 
 
à bei der Adressweitergabe an politische Parteien zum Zweck der Wahlwerbung und an Initia-
toren von Volksbegehren, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden (§ 50 Abs. 1 BMG), 
 
à bei der Adressweitergabe an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- und Ehejubi-
läen (§ 50 Abs. 2 BMG), 
 
à bei der Adressweitergabe an Adressbuchverlage zur Herausgabe von Adressenverzeichnissen 
in Buchform (§ 50 Abs. 3 BMG), 
 
à bei der Adressweitergabe an die Wehrverwaltung zum Zweck der Zusendung von Informati-
onsmaterial (§ 36 Abs. 2 BMG in Verbindung mit § 58 c WPflG), 
 
à gegenüber öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, wenn der oder die Betroffene nicht 
derselben Religionsgesellschaft wie der Familienangehörige oder keiner Religionsgesellschaft 
angehört, soweit die Daten nicht für Zwecke des Steuererhebungsrechtes der jeweiligen Religi-
onsgesellschaft benötigt werden (§ 42 Abs. 3 BMG). 
 
Die Betroffenen, die eine Übermittlung ihrer Daten in den beschriebenen Fällen nicht wünschen, 
werden gebeten, dies - bezüglich der Adressweitergabe an die Wehrverwaltung bis spätestens 
10. November 2017 - der Gemeinde Südlohn, Bürgerbüro, Winterswyker Straße 1, 46354 Süd-
lohn, schriftlich oder im Rahmen einer persönlichen Vorsprache mitzuteilen. Widersprüche per 
Email, Telefon oder Vertreter ohne Vollmacht sind nicht möglich. 
 
 

Südlohn, 02.10.2017 
 
Der Bürgermeister 
 
 

 
Christian Vedder 
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